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Zur Ll\x Alanciana Pro sainte imperatoris

Obwolll ich die Ueberzeugung hege, dasll einem urtheiis
fähigen Publilnlm wenig mit Antikritiken gedient illt denn es
wird sieb sein Urtheil übel' die Berechtigung einer Kritik seihst
bilden - glaube ich doch Seecks Entgegnung (in diesel' Zeit
schrift LVI 477 f.) auf meine Kritik (ebenda LVI 120 f.) beant
worten zu mtissen. da Seeek sich und seine Leser tiher einen
ftit' seine Lesung wesl:mtlichen Punkt täuscht, Er glaubt, sieb
bei seiner Lesung der Inschrift zweier bei versohiedenem Licht
aufgenommener, also sich ergänzender Photographien mit Erfolg
haben bedienen zu j,önnen; die eine sei ihm von Dessau mit
gethem worden, die andere ist die der Toutain'schen Pu,blil,ation
beigegebene. Dem gegenüber kann ich feststellen, dass der Stein
überhaupt nur einmal photographirt worden ist (Mittheilung
Gauoklers), dass die von Dessau an Seeek gesandte Photographie
dieselbe ist, welche Toutain in Heliogravüre reproducirt hat,
Seeck hat sich wohl dm'ch den verschiedenen Ton der beiden
Abdrücke täuschen lassen. Sollte aber nicht diese Selhst.-
täusohung ein schlimmes Präjudiz fiir die Lesungen
sein, die man weder auf dem Stein noch auf der Photographie
hat wiederfinden können? Mit den heiden verschiedenen Photu
graphien ist es alBo nichts, aber bestehen bleibt immerhin die
entfernte Möglichkeit, dass Seecks Augen auf deI' Photographie
mehr haben lesen können als andere auf dem Stein und auf der
Photograpbie zu entdecken vermögen. Bei allem Respekt vor
diesen Augen - Glauben verdienen sie erst dann, wenn auch
andere noch auf dem Stein, der doch den Ausschlag geben muss,
Seecks Lesungen wiederfinden sollten. Ich glaube nicht, dass
das gescbehen wird. Wenn Seeck anfühl,t, dass Btudemund und
Löwe anerlHl.lJntermassen auf Palimpsesten meht, gelesen hätten
als ihre Vorgänger, so dÜrfte dieser nicht ganz zu
treffend sein, denn jene beiden Gelehrten hatten eben das Original
vor sich, Was würde aber Beeek sagen, wenn Jemand auf einer
Photographie seiner ambrosianischen Palimpseste mehr gelesen
haben wollte als er auf dem Original? Uud dO(J\l wäre das der
selbe FalL Berechtigter wäre der Einwand, dass unter Urll
ständen ein guter Epigraphiker allf ci nel' Photographie mehr
lesen könne als ein schlechter auf dem Stein, aber diese Prä
l'IHrative wird Seeck wenigstens in diesem Falle wohl nicht in
Anspruch nehmen, da Toutain und ich den Inschriften, zumal
den afrika.niSllhen, nicht als Neulinge gegenÜber stehen.

Seeek glaubt sodann meine Lesung 'pro sal?,t.e .. ,im,
p(erat01'is) . , (lell:) dall' a . . proeuratoribus' als sachlich unmög'
lich nachweisen zu können und meint dazu ganz nett: 'an ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen: Ieh fUrchte, dass hier der Pfeil
auf den Schützen zuriickprallt.

Seeck schreibt: 'Nach rl'outaill und Sehnlten wäre das Statut
'zum Heile des Kaisers' gegeben, Liegt darin wohl Sinn und
Verstand?' Fiir die Römer allerdings, denn es gicbt nicht
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Fälle, wo sie pro salt~te imllcratoris solche an und fUr sieh un
p;ewöhnJiohe Weihgaben, wie es jene lex isl:, dedicirt haben.
Pro salute imperatoris fuhren kaiserliche Colonen eine Mauer
(0. VIII 8777) oder andere absolut, profane Anlagen auf (C. VIII
587), wel'den geweiht: Thermen (C. VIII 2706,1245), tClbularium
ct liOndera (ib. 757), rella vietuar1a (ib. 4645), arCflS (ib. 1577,
2(80); pro beatitudi1te lJrincipum eine basiUca (ih. 8324),pro magni
{icenUa saeculi ein Getreidef'peieher (ib. 7975)i pro felicitate (lo
minoru.m Augg. wird ein Fluss eingedännnt (C. XII 1690 und
1691) und pro salute ete. ein Weg wiederhergestellt. (C. XII
2343). Auell dass 1JrO salute imp. in Lambäsis eine scholli.
(Clnblohl der mi1itäri~chen Vereine) dedicirt wird (Wihnanns,
E.vcmplC! 1481) gehört hierher, denn wenn anch in der schollt
das Bild des Kaisergottes ~tand, ihr erster Zweck war ein pro'
faner wie der des Vereinfl ein profaner ist; die religiöse Form
dudte aber nicht fehlen. Ist nun in allen diesen Fällen, wo
pro salute imp. nicht eine der gewöhnlichen Weihgaben (Altar,
Tempel etc.), sondern ein profaner Bau dedicirl wird, jene Formel
, 0 hne Sinn un,1 Verstand?' Keineswegs. Zwar werden diese
Ballten nicht wie gewöhnliche Exvoto ad hoc ftir das Heil des
Herrschers dedioirt, sondern ihr eigentHoher Zweck war ein pro
faner, aber nael! römischem, jeden Akt des öffentlichen und
privaten Lebens auf die Götter beziehenden Empfinden, dienten
auch sie, indem sie dem von den Göttern behtHeten Reich dienten.
den Göttern so gut wie Tempel nnd Altf\r, mochten also auch
sie pro salute imp. gelobt und dedicirt werden.

Damit ist Seecks Annahme, dass die Formel pro sl~lute imp.
sich nur auf ein eigentliches Weihgeschenk beziehen könne, wider
legt, denn wenn flir das Heil des Kaisers Mauern und Batle
austalteu dedicirt werden, warum nicht auah ein Domanhtlslatut '(
Es lässt sich aber sogar der gar nicht uothwendige Bewöis er
bringen, dass die Dedication einer Url,unde pro sC!lute imll.
nicht vereinzelt. dasteht. In Lambatlsis steht iiber dem Mit
gliederverzeichniss und dem Vereinsstatut der cornicularii: pro
feUeitate et incolltmitale saeculi dominorum nn. (Wilmanns 1482)
und über dem< albu,,. veteran,onlm' (ib. 1489): 1. .0. m. p(ro) s(a
lute) d, 1l. Aureliooi Aug. Die heiden Vereine weihen also rür das
Heil des Kaisers ihre Stiftungsurkunde oder halten es, wenn man
die Formel nicht so streng nehmen will, fUr angebracht, Uber
dieselbe zu setzen: <pro salute impemtoris'. Wie man aber auch
die .Jj'ormel auffassen mag. ob wörtlich, als causa voti, ob formel
haft in dem Sinne wie das grieohische T uXlJ uraBfj, in jedem Fall
bezieht sie sich hier auf eine Vereinsurlnmde. die eigelltlicll mit
der salus des Kaisers wenig .zu thun hat, sicherlich nicht mehl'
wie jene Nutzbauten , deren Dedicatiunsul'kunde ebenfalls die
Ueberschrift pro salute ·imp. trägt. Aber es giebt nooh
Analogien zu der lex Manciana; ich verdanke sie niemanden
anders als Seeck selbst. Er hat zuerst gesehen, dass es mehrere
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Partei in del'Forln nineR Rxvoto dedicirt werden (Zeitschr. f.
Hoz.· und WirthschaftRgcsch. 1898, fl20). So steht auf dem die
lis fuUol1um (Bruus fontes Tl, 362) enthaltenden Stein: 'HerclIU
sacl'u-1n' und dei' ad e.vemplztm legis Hadrianae gegebene Er
lass der Procuratonm (Inschrift VOll Aln WasseI) steht auf einer
(l1'a lcgis divi Hadl'iani, die also ehenfallB ein ]i~xvoto ist. Unrl
diese ara lcgis Hadl'ial1ae wird geweiht 1Jro salute im1J. (wie
sicher und mit Seecks Beifall 11ergestellt worden ist), Zwi
Rchen der m'a legis Hadrianae aber und der ara, auf der die
lex Manoiana angebracht ist, also der am legis lJfancianae, be
Btellt nicht der geringste Unterschied, denn hier wie dOl't wird
ein AHar dedicirt, der ein Domanialgesetz trägt, AusdrUcldich
wird diese Derlication bekundet fl'eilich nur auf der ara legis
Hadrianae (amm legis dh,i lladriani Pait'ocT,IS .. lJrOC. instituit)
aber dass allch der Stein der lex Man·ei('Jfftf.W ein Exvoto ist,
Beine Form. WamID soll also in aller Welt der Altar der lex
Manci!tna. nicht ebenso gut pro salute imp. dedicirt worden sein
wic die m'a legis Harlrianae? Wenn Seeck die Formel pro sa
lule im}1. . , (le.'/]) daf{t' statt, wie mau erwarten wÜl'de: pro
salttte imp. ara i'l1stiluta el lem ad e.vemiplttm legis M. a proce.
data inlota est - nicht gefäUt, so ändert das an der Thatsacbe,
(lass wir es hier mit einem Altar zu thun haben, also einem in
hUlIdert Fällen pro salute imp, dedicirten Exvoto, nicht das Ge
ringste, und vor le,f! (lata steht pro salute so gut und so schlecht'
wie ,'01' album vcteronorum auf dem Stein von Lambaesis.
Wir haben eben aus solchen Fällen zu lernen, dass pro salute
it1'llJ, oft eine formelhafte 1Iur in lockerem Zusammenhang mit
der eigentlichen Inschrift stehende Wendung ist, durch die man
einem an sich profanen Gegenstande, wie es eine Urkunde
oder ein Nutzhan i!lt, die beliebte sacrale Weihe gehen .wollte

ganz 80 wie Siell die römischen Vereine bei einem denkbar
praktischen Zweck doch gerne alll CultgenosBenllohaften forn1ll
liren. Was Seeck sonst noch vorbringt - dass die Lesung [pro
salu]le gegen die epigraphÜlChe Symmetrie verstosse, da der
Raum vor pro grösser als der hinter salute gewesen sein wUrde,
heisst doclJ dem Verfertiger einer so ,erbärmlich gravit'ten I n
schrift, wie es 'die lex Manoiana ist, zu viel I~hre anthun,

Göttingel], A. 8 ch u lte n.

PRODECESSOR
8uccessori clecessoi' inuidit heisst es in einem Fragment von

Cioeros Soaurian!\. § 33 und auoh Taoitus Agr. 7 wendet decessor
nur in einem Athem mit suecessor an. In officiellen Acten'
stücken <leI' späteren Kaiserzeit hegegnet dann decessor 'der Vor
gänger' überaus häufig, und man hat naoh Analogie von proauus
l)rollepos weitergebildet prodeeesso1' <der Vorvorgällger'. So redet
Papst Simpliciu5 öfter von lJrodecessor mettS Leo Collect. AvelI.
ed, Günther p. 127, 8. 132,7. 134,1. 138,7: es folgen auf
einander T...eo Hilarius Simplicius. Symmachlls in den Relationen




